Stadt KéIn

Offentliche Bekanntmachung vom 28.10.2025

Jahresabschluss 2024 der Kolner Verkehrs-Betriebe AG

Die Hauptversammlung der Kdlner Verkehrs-Betriebe AG hat am 13.06.2025 den
Jahresabschluss zum 31.12.2024 festgestellt.

Aufgrund des Organschaftsverhaltnisses zu der Stadtwerke Kéln GmbH und der
Verlustausgleichsvereinbarung weist die Gesellschaft ein ausgeglichenes Ergebnis
aus.

Jahresabschluss und Lagebericht kbnnen bei Bedarf im Verwaltungsgebaude der
RheinEnergie AG, 50823 Koln (Ehrenfeld), Parkgurtel 24, Abteilung Zentrale
Vorstands- und Aufsichtsratsangelegenheiten, zu den Ublichen Geschaftszeiten
eingesehen werden.

Die mit der Prifung des Jahresabschlusses beauftragte WIBERA Wirtschaftsberatung
AG Wirtschaftsprifungsgesellschaft hat am 22.04.2025 folgenden
Bestatigungsvermerk erteilt:

"Prufungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Kdlner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft,
Koln, — bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 und der Gewinn- und
Verlustrechnung fiur das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024
sowie dem Anhang, einschlie3lich der Darstellung der Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden — gepruft. Daruber hinaus haben wir den Lagebericht der
Kolner Verkehrs-Betriebe Aktiengesellschaft fur das Geschaftsjahr vom 1. Januar
bis zum 31. Dezember 2024 gepruft. Die Erklarung zur Unternehmensfuhrung nach
§ 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur Frauenquote) haben wir in Einklang mit den
deutschen gesetzlichen Vorschriften nicht inhaltlich gepruft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prifung gewonnenen Erkenntnisse

o entspricht der beigeflgte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den
deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der
deutschen Grundsatze ordnungsmafiger Buchflihrung ein den tatsachlichen
Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermogens-und Finanzlage der
Gesellschaft zum 31. Dezember 2024 sowie ihrer Ertragslage fur das
Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2024 und

o vermittelt der beigeflgte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der
Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht
in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen
Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung
zutreffend dar. Unser Prufungsurteil zum Lagebericht erstreckt sich nicht auf den
Inhalt der oben genannten Erklarung zur Unternehmensfuhrung.
Seite 1



Offentliche Bekanntmachung der Stadt Kéln vom 28.10.2025

Gemal § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklaren wir, dass unsere Prifung zu keinen
Einwendungen gegen die Ordnungsmalligkeit des Jahresabschlusses und des
Lageberichts gefuhrt hat.

Grundlage fur die Prufungsurteile

Wir haben unsere Prifung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in
Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprufer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmaiger
Abschlussprufung durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und
Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers fur die Prifung
des Jahresabschlusses und des Lageberichts® unseres Bestatigungsvermerks
weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhéngig in Uberein—
stimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften
und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Ubereinstimmung mit
diesen Anforderungen erflllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unsere
Prufungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Sonstige Informationen

Die gesetzlichen Vertreter sind fur die sonstigen Informationen verantwortlich.
Die sonstigen Informationen umfassen die folgenden nicht inhaltlich gepriften
Bestandteile des Lageberichts:

o die in Abschnitt ,Chancengleichheit zwischen Mannern und Frauen — Erklarung
zur Unternehmensfuhrung gemaR § 289f HGB" des Lageberichts enthaltene
Erklarung zur Unternehmensfuhrung nach § 289f Abs. 4 HGB (Angaben zur
Frauenquote)

o den Abschnitt ,Corporate Governance“ des Lageberichts

Die sonstigen Informationen umfassen zudem alle Ubrigen Teile des
Geschaftsberichts — ohne weitergehende Querverweise auf externe Informationen —,
mit Ausnahme des gepriften Jahresabschlusses, des gepriften Lageberichts sowie
unseres Bestatigungsvermerks.

Unsere Prifungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht erstrecken sich
nicht auf die sonstigen Informationen, und dementsprechend geben wir weder ein
Prafungsurteil noch irgendeine andere Form von Prifungsschlussfolgerung hierzu ab.

Im Zusammenhang mit unserer Prifung haben wir die Verantwortung, die oben
genannten sonstigen Informationen zu lesen und dabei zu wirdigen, ob die sonstigen
Informationen
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o wesentliche Unstimmigkeiten zum Jahresabschluss, zu den inhaltlich gepruften
Lageberichtsangaben oder zu unseren bei der Prufung erlangten Kenntnissen
aufweisen oder

o anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir den
Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Aufstellung des
Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen
wesentlichen Belangen entspricht, und daflir, dass der Jahresabschluss unter
Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmaRiger Buchflihrung ein den
tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der Vermdgens-, Finanz- und
Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich fiir die internen Kontrollen, die sie in Ubereinstimmung mit den
deutschen Grundsatzen ordnungsmafiger Buchfuhrung als notwendig bestimmt
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermdglichen, der frei von
wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen

(d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermdgensschadigungen) oder
[rrtimern ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafir
verantwortlich, die Fahigkeit der Gesellschaft zur Fortflhrung der Unternehmens—
tatigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in
Zusammenhang mit der Fortfihrung der Unternehmenstatigkeit, sofern einschlagig,
anzugeben. Daruber hinaus sind sie dafur verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfuhrung der Unternehmenstatigkeit zu
bilanzieren, sofern dem nicht tatsachliche oder rechtliche Gegebenheiten
entgegenstehen.

AulRerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die Aufstellung des
Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft
vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang
steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und
Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen
Vertreter verantwortlich fur die Vorkehrungen und MaRnahmen (Systeme), die sie als
notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Ubereinstimmung
mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermoéglichen, und um
ausreichende geeignete Nachweise fur die Aussagen im Lagebericht erbringen zu
konnen.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwachung des Rechnungslegungs—
prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des
Lageberichts.
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Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Priifung des Jahresabschlusses
und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob der
Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund
von dolosen Handlungen oder Irrtimern ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein
zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen
Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prifung gewonnenen
Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht
und die Chancen und Risiken der zukunftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie
einen Bestatigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prufungsurteile zum
Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Mal an Sicherheit, aber keine Garantie dafur,
dass eine in Ubereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der
Wirtschaftsprifer (IDW) festgestellten deutschen Grundsatze ordnungsmalliger
Abschlussprufung durchgefuhrte Prifung eine wesentliche falsche Darstellung stets
aufdeckt. Falsche Darstellungen kdnnen aus dolosen Handlungen oder Irrtimern
resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernlnftigerweise erwartet
werden konnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses
Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von
Adressaten beeinflussen.

Wahrend der Prifung uben wir pflichtgemalles Ermessen aus und bewahren eine
kritische Grundhaltung. Daruber hinaus

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen
im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder
Irrtimern, planen und fihren Prafungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken
durch sowie erlangen Prufungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind,
um als Grundlage flir unsere Prifungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass eine
aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellung nicht
aufgedeckt wird, ist hdher als das Risiko, dass eine aus Irrtimern resultierende
wesentliche falsche Darstellung nicht aufgedeckt wird, da dolose Handlungen
kollusives Zusammenwirken, Falschungen, beabsichtigte Unvollstandigkeiten,
irrefGhrende Darstellungen bzw. das Aul3erkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten kdnnen.

o erlangen wir ein Verstandnis von den fur die Prifung des Jahresabschlusses
relevanten internen Kontrollen und den fur die Prifung des Lageberichts
relevanten Vorkehrungen und Mallnahmen, um Prifungshandlungen zu planen,
die unter den Umstanden angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein
Prafungsurteil zur Wirksamkeit der internen Kontrollen der Gesellschaft bzw.
dieser Vorkehrungen und MalRnahmen abzugeben.
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o beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den
gesetzlichen Vertretern dargestellten geschatzten Werte und damit
zusammenhangenden Angaben.

o ziehen wir Schlussfolgerungen Uber die Angemessenheit des von den
gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der
FortfGhrung der Unternehmenstatigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten
Prifungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit
Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der
Fahigkeit der Gesellschaft zur FortfUhrung der Unternehmenstatigkeit aufwerfen
konnen. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit
besteht, sind wir verpflichtet, im Bestatigungsvermerk auf die dazugehdrigen
Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder,
falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prifungsurteil zu
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis
zum Datum unseres Bestatigungsvermerks erlangten Prifungsnachweise.
Zukunftige Ereignisse oder Gegebenheiten konnen jedoch dazu fuhren, dass die
Gesellschaft ihnre Unternehmenstatigkeit nicht mehr fortfUhren kann.

o beurteilen wir Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt
einschliel3lich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde
liegenden Geschaftsvorfalle und Ereignisse so darstellt, dass der
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsatze ordnungsmalliger
Buchfiihrung ein den tatsachlichen Verhaltnissen entsprechendes Bild der
Vermoégens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der
Gesellschaft.

o fuhren wir Prifungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis
ausreichender geeigneter Prifungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere
die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde
gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte
Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen.

Ein eigenstandiges Prufungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie
zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein
erhebliches unvermeidbares Risiko, dass kunftige Ereignisse wesentlich von
den zukunftsorientierten Angaben abweichen.
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Wir erdrtern mit den fir die Uberwachung Verantwortlichen unter anderem den
geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prifung sowie bedeutsame Prifungs—
feststellungen, einschlielllich etwaiger bedeutsamer Mangel in internen Kontrollen,
die wir wahrend unserer Prufung feststellen.

SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN

Vermerk uber die Prifung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach
§ 6b Abs. 3 EnWG

Prufungsurteil

Wir haben geprift, ob die Gesellschaft ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5
EnWG zur FUhrung getrennter Konten flr das Geschaftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2024 eingehalten hat.

Nach unserer Beurteilung wurden die Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnWG
zur Fihrung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten.

Grundlage fur das Prufungsurteil

Wir haben unsere Prifung der Einhaltung der Pflichten zur Fihrung getrennter
Konten in Ubereinstimmung mit § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung des

IDW Prafungsstandards: Prifung nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz

(IDW PS 610 n.F. (07.2021)) durchgefuhrt. Unsere Verantwortung nach diesen
Vorschriften und Grundsatzen ist im Abschnitt ,Verantwortung des Abschlussprufers
fur die Prufung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3
EnWG" weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhangig in
Ubereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Uberein—
stimmung mit diesen Anforderungen erfullt. Wir wenden als Wirtschaftsprifungs—
gesellschaft die Anforderungen des IDW Qualitatsmanagementstandards:
Anforderungen an das Qualitdatsmanagement in der Wirtschaftspruferpraxis

(IDW QMS 1 (09.2022)) an. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten
Prufungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage fur unser
Prufungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnNWG
zu dienen.
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats fiir die
Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich fur die Einhaltung der Pflichten nach
§ 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnWG zur Fuhrung getrennter Konten.

Aulerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich fur die internen Kontrollen,
die sie als notwendig erachtet haben, um die Pflichten zur Fihrung getrennter Konten
einzuhalten.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich fiir die Uberwachung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten der Gesellschaft nach § 6b Abs. 3 EnWG.

Verantwortung des Abschlussprifers fiir die Priifung der Einhaltung der
Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit dartiber zu erlangen, ob die
gesetzlichen Vertreter ihre Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnWG zur
FUhrung getrennter Konten in allen wesentlichen Belangen eingehalten haben.

Ferner umfasst unsere Zielsetzung, einen Vermerk in den Bestatigungsvermerk
aufzunehmen, der unser Prufungsurteil zur Einhaltung der Rechnungslegungspflichten
nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet.

Die Prifung der Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 5 EnNWG zur
FUhrung getrennter Konten umfasst die Beurteilung, ob die Zuordnung der Konten zu
den Tatigkeiten nach § 6b Abs. 3 Satze 1 bis 4 EnWG sachgerecht und
nachvollziehbar erfolgt ist und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde."

KoIn, im August 2025

Der Vorstand

Seite 7



	Jahresabschluss 2024 der Kölner Verkehrs-Betriebe AG
	Prüfungsurteile
	Grundlage für die Prüfungsurteile
	Sonstige Informationen
	Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht
	Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts
	SONSTIGE GESETZLICHE UND ANDERE RECHTLICHE ANFORDERUNGEN
	Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
	Prüfungsurteil
	Grundlage für das Prüfungsurteil
	Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für die Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG
	Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG





